
Anlage 01 zu DS-Nr: 25/208 

 
 

 

 

Konzept Schulbau 

 

– Wie sich die Pinneberger Schullandschaft zukünf-

tig verändern wird – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: September 2025 



Anlage 01 zu DS-Nr: 25/208 

 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. Vorbemerkungen ............................................................................................................ 4 

2. Ziel des Konzepts ........................................................................................................... 4 

3. Bezüge zur Schulentwicklungsplanung .......................................................................... 5 

3.1. Prognose ............................................................................................................. 6 

3.2. Baukosten und Soll-Ist-Vergleich......................................................................... 8 

4. Bezüge zur Sportentwicklungsplanung ..........................................................................10 

5. Grundsätzliche Parameter .............................................................................................12 

5.1. Versammlungsstätten und Katastrophenschutz ..................................................13 

5.2. Doppelraumnutzung ...........................................................................................16 

5.3. Förderprogramme ..............................................................................................17 

5.4. Schuleinzugsgebiete ..........................................................................................19 

5.5. Bebauungspläne ................................................................................................21 

6. Schulen in Pinneberg ....................................................................................................23 

6.1. Hans-Claussen-Schule .......................................................................................23 

6.2. Grundschule Rübekamp .....................................................................................26 

6.3. Helene-Lange-Schule .........................................................................................27 

6.4. Grundschule Thesdorf ........................................................................................29 

6.5. Grundschule Waldenau ......................................................................................31 

6.6. Johannes-Brahms-Schule ..................................................................................33 

6.7. Theodor-Heuss-Schule ......................................................................................35 

6.8. Johann-Comenius-Schule ..................................................................................36 

6.9. Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental .................................................37 

6.10. Schulzentrum Nord ............................................................................................40 

6.11. Förderzentrum Pinneberg ..................................................................................43 

7. Zeitliche Einordnung der Bauvorhaben ..........................................................................43 

8. Auswirkungen auf den Finanzplan der Stadt Pinneberg ................................................46 

9. Finanzierung durch Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) .......................................48 

9.1. Modelle der Öffentlichen-Privaten Partnerschaft (ÖPP) ......................................49 

9.1.1. Betreibermodell .............................................................................................49 



Anlage 01 zu DS-Nr: 25/208 

 
 

9.1.2. Inhabermodell ...............................................................................................50 

9.1.3. Leasingmodell ...............................................................................................50 

9.1.4. Mietmodell .....................................................................................................50 

9.2. Zwischenbilanz ...................................................................................................51 

10. Veränderungen in der Finanzierung durch Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)

 51 

11. Begleitung des Prozesses.........................................................................................54 

11.1. Evaluation .............................................................................................................54 

11.2. Zielkontrolle & Fortschreibung ...............................................................................55 

12. Anhang .....................................................................................................................57 

12.1. Entwicklung Schülerzahlen Prognose Schulneubau ...........................................57 

 



Anlage 01 zu DS-Nr: 25/208 

4 
 

1. Vorbemerkungen 

 

Die Stadt Pinneberg ist Schulträger von elf Schulen an zurzeit zwölf Standorten. Hierbei han-

delt es sich um fünf Grundschulen, zwei Grund- und Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe, 

eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe, zwei Gymnasien und ein Förderzent-

rum mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen.  

Damit stellt der Schulträger durchgehend formale Bildungsorte bzw. Bildungseinrichtungen 

von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II bereit.  

In der Kreisstadt Pinneberg werden zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnsitz 

in den Umlandgemeinden beschult.  

 

2. Ziel des Konzepts 

 

Das Konzept Schulbau mit dem Titel „Wie sich die Pinneberger Schullandschaft zukünftig ver-

ändern wird“ bildet die Grundlage für die zukünftige Entwicklung einer bedarfsgerechten, mo-

dernen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur in der Stadt Pinneberg. Es 

knüpft unmittelbar an die Schulentwicklungsplanung an, die auf der Grundlage von Schüler-

prognosen, demografischen Entwicklungen und weiteren relevanten Analysen erstellt wurde.  

Ziel dieses Konzeptes ist es, den im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ermittelten zu-

künftigen Bedarfen und prognostizierten Schülerzahlen gerecht zu werden. Dazu sollen be-

stehende Schulgebäude saniert, modernisiert und bei Bedarf erweitert werden. Gleichzeitig 

wird durch den gezielten Ausbau zusätzlicher Schulplätze eine bedarfsgerechte Versorgung 

gewährleistet. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Kinder und Jugendlichen in Pinne-

berg auch zukünftig die optimalen Lernbedingungen vorfinden, unabhängig von ihrem Wohnort 

oder sozialen Hintergrund.  

Auch der Gedanke an eine neue, weiterführende Schule wurde im Zuge der Schulbauentwick-

lung grundlegend mit aufgenommen. Nach eingehender Prüfung wurde jedoch zum jetzigen 

Zeitpunkt von der Errichtung eines neuen Schulbaukomplexes abgesehen. Innerhalb der Stadt 

Pinneberg bieten sich nur sehr begrenzte Flächen für ein solches Vorhaben. Das Gewerbege-

biet Ossenpadd schied durch die Entscheidung für den Standort des neuen Kreiskrankenhau-

ses aus, da die dort benötigten Schülerströme nicht mehr abgebildet werden können. Auch 

ein Neubau im Bereich Rehmenfeld wurde intensiv diskutiert. Zwar wäre die Errichtung hier 

grundsätzlich möglich, jedoch überwogen in der Abwägung die negativen Aspekte, wie die 

Erschließungssituation, die schwierige Einbindung der Schülerströme aus Appen sowie die 
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unmittelbare Nähe zu bestehenden Gymnasien. Die Entscheidung, keinen neuen Schulkom-

plex zu bauen, wurde von der Arbeitsgruppe Schulbau getroffen, in der die Schulleitungen der 

Pinneberger Schulen, die Schulaufsichten, Vertreterinnen und Vertreter der Politik sowie Mit-

arbeitende der Verwaltung gemeinsam beraten und entschieden haben. Im Zuge der Evalua-

tion, wird dieses Thema jedoch weiter beobachtet. 

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer langfristig angelegten und verlässlichen Planungs-

strategie, die sowohl den Schulen als auch der Verwaltung ein hohes Maß an Planungssicher-

heit bietet. Dabei wird nicht nur auf quantitative Aspekte wie Kapazitäten und Raumangebote 

geachtet, sondern auch auf qualitative Kriterien wie funktionale Lernumgebungen, inklusive 

Raumkonzepte und nachhaltige Bauweise. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Schulbaukonzepts liegt auf der gezielten Stärkung des Nor-

dens von Pinneberg als zukunftsfähiger Schulstandort. In diesem Stadtgebiet ist in den kom-

menden Jahren, nicht zuletzt durch städtebauliche Entwicklungen und der damit verbundenen 

Errichtung neuer Wohnquartiere, mit einem deutlichen Anstieg der Schülerzahlen zu rechnen. 

Um dieser Entwicklung frühzeitig und vorausschauend zu begegnen, sieht das Konzept kon-

krete Maßnahmen vor. So sollen bestehende Schulen im nördlichen Stadtgebiet baulich er-

tüchtigt, modernisiert und wo erforderlich durch Anbauten erweitert werden. Mit diesen geziel-

ten Maßnahmen soll der Norden Pinnebergs als attraktiver und leistungsfähiger Bildungsraum 

weiterentwickelt werden. 

Für die Grundschulen gilt dabei das Prinzip „Kurze Beine – kurze Wege“: Ziel ist es, wohnort-

nahes Lernen zu ermöglichen und die Identifikation der Kinder mit ihrem Stadtteil zu stärken. 

Insgesamt verfolgt das Konzept einen ganzheitlichen Ansatz, der Bildung als zentrale Säule 

einer lebenswerten und zukunftsorientierten Stadtgesellschaft versteht. Es bildet die Basis da-

für, dass Pinneberg auch in den kommenden Jahren ein attraktiver Ort zum Lernen, Lehren 

und Leben bleibt. 

 

3. Bezüge zur Schulentwicklungsplanung 

 

Die Schulentwicklungsplanung stützt sich auf aktuelle Bevölkerungs- und Schülerzahlenprog-

nosen, die nach Schularten differenziert aufgeschlüsselt sind.   
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Schule 2023/2024 2028/2029 Differenz 2033/2034 Differenz

Grundschulen

Grundschule Rübekamp 208 287 79 331 123

Grundschule Thesdorf 313 342 29 329 16

Grundschule Waldenau 139 131 -8 91 -48

Hans-Claussen-Schule 285 226 -59 236 -49

Helene-Lange-Schule 312 349 37 312 0

GuGs im Quellental GS 295 308 13 232 -63

Schulzentrum Nord GS 120 138 18 124 4

Gesamt Grundschulen 1672 1781 109 1655 -17

Sekundarstufe I 

GuGs im Quellental GemS 540 564 24 593 53

Schulzentrum Nord GemS 384 345 -39 366 -18

Johann-Comenius-Schule Sek I 544 607 63 635 91

Johannes-Brahms-Schule Sek I 890 1.007 117 953 63

Theodor-Heuss-Schule Sek I 741 770 29 749 8

Gesamt Sek I 3099 3293 194 3296 197

Sekundarstufe II 

Johann-Comenius-Schule Sek II 215 209 -6 216 1

Johannes-Brahms-Schule Sek II 184 370 186 441 257

Theodor-Heuss-Schule Sek II 151 319 168 320 169

Gesamt Sek II 550 898 348 977 427  

Die hohen Schülerzahlen an den bestehenden Gymnasien mit derzeit rund 1.200 Schülerinnen 

und Schülern werden bewusst in Kauf genommen, da eine gemeinsame Festlegung auf eine 

maximale Obergrenze von etwa 1.300 Schülerinnen und Schülern von der Arbeitsgruppe 

Schulbau getroffen wurde. Die ursprünglich angenommene Entwicklung von 800 zusätzlichen 

Schülerinnen und Schülern hat sich nach verwaltungsinterner Fortschreibung nicht bestätigt. 

Vielmehr ist innerhalb des Zehnjahreszeitraums von rund 600 zusätzlichen Schülerinnen und 

Schülern auszugehen. Diese verteilen sich über alle Jahrgänge hinweg, wobei wie oben ge-

zeigt, allein 427 auf die Sekundarstufe II entfallen. Ein wesentlicher Teil dieses Anstiegs, näm-

lich etwa 275 Schülerinnen und Schüler, resultiert aus der Rückkehr zum neunjährigen Gym-

nasium (G9), was rechnerisch etwa 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse bei insgesamt elf 

Klassen an beiden Gymnasien entspricht.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass trotz leicht rückläufiger Zahlen im Grundschul-

bereich mittelfristig mit einem deutlichen Anstieg der Schülerzahlen in den weiterführenden 

Schulen zu rechnen ist. Hieraus wird deutlich das sich die Schülerzahlen wellenartig entwi-

ckeln, was jetzt Auswirkungen auf die Grundschulen hat wird ca.  5 Jahre später die 
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Sekundarstufen erreichen. Vor diesem Hintergrund ist die Erweiterung um einen zusätzlichen 

Zug an zwei Schulen ausreichend, sodass die prognostizierte Schülerzahlentwicklung in ei-

nem vertretbaren Rahmen bleibt. Diese Entwicklung setzt eine vorausschauende Planung in 

Bezug auf den durchzuführenden Schulbau voraus. 

Die Flächenplanung für Schulen basiert auf verbindlichen Mindestflächen, die aus der Schul-

entwicklungsplanung (DS-Nr. 23/305/02) abgeleitet wurden. Grundlage für die Flächen- und 

Kostenberechnung ist die maximal mögliche Schülerzahl, welche sich aus dem Klassenteiler, 

den Jahrgangsstufen sowie der jeweiligen Zügigkeit der Schule ergibt. Für die Berechnungen 

wurde ein einheitlicher Bauklassenteiler von 29 Schülerinnen und Schülern pro Klasse ange-

setzt.  

Der Bauklassenteiler bietet sowohl für die Schulen als auch den Schulträger mehr Flexibilität, 

sollten bezüglich der Klassengrößen und Raumnutzungen sollten veränderte Vorgaben durch 

das Land Schleswig-Holstein getroffen werden.   

 

3.2. Baukosten und Soll-Ist-Vergleich 

 

Um die Baukosten bestimmen zu können, müssen zunächst die fehlenden Bedarfsflächen für 

jede Schule erfasst werden. Dies erfolgt durch den Vergleich der Soll-Ist-Flächen. 

Aus der maximal möglichen Schülerzahl in Verbindung mit den festgelegten Mindestflächen 

pro Schülerin bzw. Schüler ergeben sich die sogenannten Soll-Flächen einer Schule. Diesen 

Soll-Quadratmetern werden die tatsächlich vorhandenen Ist-Flächen gegenübergestellt. Die 

Differenz ergibt somit den Flächenmehrbedarf, also den zusätzlichen Raumbedarf, der zur 

Erfüllung der Anforderungen notwendig ist.  

Grundsätzlich gelten in der Schul-

entwicklungsplanung sowohl Min-

dest- als auch Maximalflächen als 

Richtwerte für die Planung und 

Ausgestaltung von Schulgebäu-

den. Die Arbeitsgruppe „Workshop 

Schulbau“ hat sich, vor dem Hin-

tergrund der konkreten Planungen 

zum Neubau der Grundschule 

Thesdorf sowie der aktuellen 

Haushaltslage der Stadt 
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Auch die Außenflächen der Schulgebäude werden systematisch in eine übergeordnete Frei-

raumplanung integriert, um Bewegungs-, Spiel- und Pausenräume zu schaffen. Die Maßnah-

men des Sportstättenentwicklungskonzepts, welches vom Institut für kommunale Sportent-

wicklungsplanung (INSPO) erstellt wurde, fließen dabei direkt in die kommunalen Planungen 

ein. 

Ein bedeutender Handlungsschwerpunkt betrifft die Sanierung bestehender Sporthallen. Bis 

zum Jahr 2032 sind erhebliche Investitionen in die Sanierung der Jahnhalle (GuGS), der Jupp-

Becker-Halle (Helene-Lange-Schule, Förderzentrum) sowie der Sporthalle Thesdorf (Johann-

Comenius-Schule, Grundschule Thesdorf) vorgesehen. Die hohen Investitionskosten ergeben 

sich vorrangig aus der Größe der Anlagen, da es sich hierbei um zwei Dreifach- und eine 

Zweifachsporthalle handelt. Genaue Daten zu den baulichen Zuständen und den jeweiligen 

Investitionsbedarfen sind im Sportstättenkataster der Stadt dokumentiert. 

Ein weiteres zentrales Pro-

jekt ist die Umwandlung des 

Tennenplatzes „An der Raa“ 

in einen Kunstrasenplatz. 

Diese Maßnahme dient nicht 

nur der Qualitätssicherung 

im Schul- und Vereinssport, 

sondern adressiert auch die 

wachsende Nachfrage nach 

Sportflächen durch geplante 

Wohn- und Schulprojekte in 

der Umgebung. Ziel ist es, den Standort „An der Raa“ als multifunktionales Sport- und Erho-

lungsareal weiterzuentwickeln.  

Ergänzend dazu wird die 

Nutzung des Jahnplatzes für 

den Bau einer neuen Sport-

halle mit angeschlossener 

Mensa geprüft, um den 

wachsenden Anforderungen 

gerecht zu werden. Der Um-

bau des Tennenplatzes zu 

einem modernen Kunstra-

senplatz stellt in diesem Kontext eine nachhaltige Investition in die kommunale Infrastruktur 

dar. Davon profitieren sowohl der Vereins- und Freizeitsport als auch die benachbarte 



Anlage 01 zu DS-Nr: 25/208 

12 
 

Gemeinschaftsgrundschule im Quellental. Durch die ganzjährig nutzbare Sportfläche verbes-

sern sich die Bedingungen für schulische und außerschulische Angebote erheblich. In Verbin-

dung mit dem Bürgerpark entsteht so ein attraktives Areal, das sportliche, soziale und ökolo-

gische Funktionen vereint und den Standort als lebendigen Ort für Bewegung, Begegnung und 

Erholung langfristig stärkt.  

Ein weiteres Projekt in Bezug zum Schulbau ist der Bau von der dringend benötigten Sport-

halle für das Schulzentrum Nord. Angesichts der vor Ort auftretenden Schwierigkeiten wurde 

nach einer umfassenderen Lösung im Stadtgebiet gesucht. Hier bietet sich das in relativer 

Nähe liegende Sportzentrum Müßentwiete an. Dort könnte eine dringend benötigte Sporthalle 

am Schulzentrum Nord in Form einer Drei-Feld-Sporthalle entstehen, die den zusätzlichen 

Anforderungen für den Bau einer Versammlungsstätte entspricht. Zugleich wird die Umwand-

lung des Grandplatzes des Sportzentrum Müßentwiete in einen Kunstrasenplatz geplant, der 

dann für einen ganzjährigen Spielbetrieb geeignet ist und die Sportanlage als zentralen Sport-

standort aufwertet. Ein weiterer Vorzug dieser Option besteht darin, den durch Drittnutzer in 

der Nachmittags- und Abendzeit sowie an Wochenendtagen verursachten Verkehr von dem 

Wohngebiet abzulösen, das an das Schulzentrum Nord grenzt, und ihn in das Gewerbegebiet 

Müßentwiete umzuleiten. 

Insgesamt zeigt die integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt Pinneberg, wie durch eine 

systematische und koordinierte Herangehensweise die Grundlagen für eine zukunftsfähige, 

vielfältige und bedarfsgerechte Sportinfrastruktur geschaffen werden können. 

 

5. Grundsätzliche Parameter 

 

Die hier benannten Baumaßnahmen müssen zusätzlich zu den laufenden Maßnahmen der 

Schulgebäudesanierung (Aufwandsmaßnahmen), der investiven Brandschutzmaßnahmen 

und der Digitalisierung abgedeckt werden.  

Der Stadt Pinneberg steht aktuell kein allgemeines bzw. besonderes Vorkaufsrecht gemäß §§ 

24 und 25 Baugesetzbuch für ein schulnahes Grundstück zu, unter anderem da die Grundstü-

cke um die Schulen herum bereits bebaut sind. Eine Begründung für die Ausübung eines ge-

setzlichen Vorkaufsrechts gemäß § 24 Baugesetzbuch wäre nur dann möglich, wenn sich im 

Rahmen eines Aufstellungs- oder Änderungsverfahrens für einen Bebauungsplan Grundstü-

cke als „Fläche für den Gemeindebedarf /Schule)“ ausgewiesen werden und diese Grundstü-

cke dann zum Verkauf stünden.  
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Bei konkreten Planungen für Schulerweiterungen könnten zum jetzigen Zeitpunkt allenfalls 

Vertragsverhandlungen mit den Grundstückseigentümern zur Eintragung eines Vorkaufs-

rechts geführt werden. Die Entscheidung über eine Veräußerung des Grundstücks obliegt je-

doch schlussendlich allein dem Eigentümer/der Eigentümerin.  

Grundsätzlich ist bei fast jedem Bauvorhaben an den Pinneberger Schulen vorab mindestens 

eine Veränderung des vorliegenden Bebauungsplanes, wenn nicht eine Neuaufstellung eines 

Bebauungsplanes vorzunehmen.  

 

5.1. Versammlungsstätten und Katastrophenschutz 

 

Der Schulbau der Gegenwart und Zukunft muss weit mehr leisten als die bloße Bereitstellung 

von Unterrichtsräumen. Schulen entwickeln sich zunehmend zu multifunktionalen sozialen 

Zentren, die nicht nur Bildungs- und Erziehungsaufgaben erfüllen, sondern auch in Krisensi-

tuationen eine tragende Rolle im kommunalen Katastrophenschutz einnehmen. Dies erfordert 

eine ganzheitliche Planung, die über pädagogische Anforderungen hinausgeht und auch As-

pekte wie Versammlungsstättenrecht, Verpflegungssicherheit und logistische Erreichbarkeit 

berücksichtigt. 

Ein zentrales Element dabei ist der Gedanke, dass jede Schule über einen geeigneten Ort 

verfügen soll, an dem Versammlungen, schulische Veranstaltungen und Aufführungen statt-

finden können. In der Regel werden hierfür Aulen, Mensen oder Sporthallen vorgesehen. So-

bald ein solcher Raum jedoch mehr als 200 Besucherinnen und Besucher aufnehmen kann, 

greifen die Regelungen der Versammlungsstättenverordnung Schleswig-Holstein (VStättVO 

SH). Diese legt strenge Maßstäbe an, etwa in Bezug auf Bestuhlungspläne, Flucht- und Ret-

tungswege, Mindestbreiten von Verkehrsflächen, Brandschutzmaßnahmen sowie sanitäre 

Einrichtungen. Darüber hinaus sind spezifische Bauunterlagen, Sicherheitsnachweise und 

technische Prüfungen erforderlich, um den sicheren Betrieb der Einrichtung sowohl im Alltag 

als auch im Ausnahmezustand zu gewährleisten. 

Die Anforderungen an Versammlungsstätten im Schulbau erhalten vor allem durch den Bevöl-

kerungsschutz eine neue Dimension. Kommunen sind laut Katastrophenschutzgesetz dazu 

verpflichtet, im Ernstfall Unterbringungs- und Versorgungskapazitäten für die Bevölkerung be-

reitzustellen. Schulen gelten hierbei als bevorzugte Standorte, da sie über Infrastruktur, Ener-

gieanschlüsse, Sanitäranlagen und räumliche Kapazitäten verfügen. In der Stadt Pinneberg 

bestehen bislang sechs solcher offiziell nutzbaren Versammlungsstätten an der Theodor-

Heuss-Schule (THS), der Helene-Lange-Schule (HLS), der Johannes-Brahms-Schule (JBS), 

der Grundschule Thesdorf (GST) und der Grundschule Rübekamp (GSR). Mit Blick auf 
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Rettungskräfte. In diesem Zusammenhang hat sich das sogenannte „Orientierungssystem für 

Einsatz- und Rettungskräfte – Gütersloher Modell“ als besonders wirkungsvoll erwiesen. Die-

ses Modell verfolgt das Ziel, Rettungskräften im Einsatzfall schnellstmögliche Orientierung in-

nerhalb großer öffentlicher Gebäude, wie etwa Schulen zu ermöglichen. Dazu gehören ein-

heitliche Kennzeichnungssysteme für Eingänge, Räume, Etagen, Technik- und Fluchtwege 

sowie die zentrale Bereitstellung von Gebäudegrundrissen, Flucht- und Rettungswegplänen in 

abgestimmtem Format. Ergänzt wird dies durch außen sichtbare, standardisierte Beschilde-

rungen, etwa zur Kennzeichnung von Hauptzufahrten, Löschwassereinspeisungen oder Sam-

melpunkten. Dieses System hat sich nicht nur in realen Krisensituationen bewährt, sondern 

wird auch zunehmend als Planungsstandard in modernen Schulneubauten eingefordert. Die 

Integration eines solchen Orientierungssystems erhöht die Einsatzsicherheit, verkürzt Reakti-

onszeiten und schafft eine verbindliche Struktur für die Zusammenarbeit zwischen Schule, 

Bauaufsicht, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Gerade in Notlagen, in denen Sekunden ent-

scheidend sein können, trägt ein solches System maßgeblich zur effektiven Bewältigung bei 

und ist damit ein unverzichtbarer Baustein zukunftsorientierter Schulplanung im Sinne der 

Resilienz und Sicherheit. 

Insgesamt zeigt sich, dass moderne Schulbauten, wenn sie entsprechend geplant werden, 

einen vielfältigen gesellschaftlichen Nutzen entfalten können. Sie sind nicht nur Lernorte, son-

dern auch soziale Begegnungsstätten und tragende Säulen der kommunalen Krisenvorsorge. 

Damit sie dieser Rolle gerecht werden, müssen bei der Planung folgende zentrale Punkte be-

achtet werden: 

1. Einrichtung von Aulen oder Mehrzweckräumen/Spothallen mit einer Kapazität >200 

Personen unter Beachtung der VStättVO SH, inkl. Brandschutz, Rettungswegen, Fluchtplä-

nen, Sanitäranlagen. 

2. Integration von Frischeküchen, die sowohl im Alltag als auch im Katastrophenfall eine 

stabile und unabhängige Verpflegung sicherstellen. 

3. Ausreichende Stellplatzkonzepte, die auf den Besucherverkehr abgestimmt sind und 

auch logistische Nutzungen mit Lkw ermöglichen. 

4. Multifunktionale Raumplanung, etwa durch Bühnen- und Lagerräume, die flexibel ge-

nutzt werden können. 

5. Dezentrale Verteilung solcher Einrichtungen im Stadtgebiet zur Erhöhung der Resilienz 

und Erreichbarkeit. 

6. Einführung des „Gütersloher Modell“ flächendeckend an allen Schulen. 
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Besonders wichtig ist dabei die Perspektive der Schülerinnen und Schüler: Sie verbringen 

nicht nur einzelne Stunden, sondern mitunter den gesamten Tag in diesen Räumen. Entspre-

chend müssen die Räume den Altersgruppen entsprechend gestaltet sein, eine angenehme 

Atmosphäre schaffen und Rückzugsmöglichkeiten bieten. 

In der Praxis zeigt sich, dass die Doppelnutzung von Klassenräumen bereits vielerorts zum 

schulischen Alltag gehört. Sei es im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung oder bei Arbeitsge-

meinschaften und anderen Angeboten am Nachmittag. Dabei wird deutlich, dass sich nicht 

alle Klassenräume gleichermaßen für eine Doppelnutzung eignen. Insbesondere Räume, die 

speziell auf bestimmte didaktische Konzepte, förderpädagogische Anforderungen oder beson-

dere Bedürfnisse einzelner Schülergruppen ausgerichtet sind, können nicht ohne Weiteres für 

andere Zwecke mitgenutzt werden. Die Räume müssen hierfür eine gewisse Größe habe, um 

entsprechendes Mobiliar unterzubringen. Ihre spezielle Ausstattung und Gestaltung machen 

sie unverzichtbar für einen gelingenden Unterricht und fördern gezielt das Lernen und Wohl-

befinden der Schülerinnen und Schüler. 

Diese Räume erfüllen somit eine wesentliche pädagogische Funktion und müssen auch künftig 

ausschließlich für den Unterricht zur Verfügung stehen. In der Planung der Ganztagsangebote 

und der räumlichen Nutzungskonzepte muss daher stets zwischen notwendiger Flexibilität und 

funktional-pädagogischer Differenzierung abgewogen werden. Nur so kann sichergestellt wer-

den, dass sowohl der Unterricht am Vormittag als auch das Ganztagsangebot am Nachmittag 

unter bestmöglichen Bedingungen stattfinden kann. 

 

5.3. Förderprogramme 

 

Die Stadt Pinneberg steht, wie viele andere Kommunen in Schleswig-Holstein, vor der Her-

ausforderung, die Schulinfrastruktur den veränderten Anforderungen des Bildungssystems an-

zupassen. Zwei zentrale Entwicklungen prägen dabei die aktuelle Förderlandschaft. Die Rück-

kehr zum neunjährigen Bildungsgang (G9) an den Gymnasien sowie der flächendeckende 

Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote an Grundschulen. Für beide Bereiche 

stehen Mittel aus Landes- und Bundesprogrammen zur Verfügung. 

Mit dem Wechsel zurück zu G9 an den Gymnasien verbunden ist in vielen Fällen ein zusätzli-

cher Raumbedarf, da eine weitere Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I unterrichtet wird. Um 

die daraus entstehenden Investitionen abzufedern, hat das Bildungsministerium eine eigene 

Richtlinie zur Gewährung von Ausgleichsleistungen erlassen. Diese sieht vor, dass kommu-

nale Schulträger und somit auch die Stadt Pinneberg, nicht rückzahlbare Zuschüsse für not-

wendige bauliche Anpassungen erhalten können. Förderfähig sind Umbauten und 
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Erweiterungen von Schulgebäuden, fest verbaute digitale Infrastruktur, die Anschaffung von 

Mobiliar sowie projektbegleitende Dienstleistungen. 

Voraussetzung für eine Förderung ist der nachgewiesene Mehrbedarf, der unmittelbar und 

ausschließlich durch die Umstellung auf G9 entsteht. Dieser wird anhand eines Vergleichs der 

Schülerzahlen und Raumkapazitäten im Schuljahr 2012/13 (letztes G9-Jahr vor der G8-Phase) 

mit dem Schuljahr 2023/24 (erstes Jahr nach der Rückkehr) ermittelt.  

Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Vollfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung, wobei 

nur solche Ausgaben anerkannt werden, die auf Basis einer Kostenberechnung nach DIN 276 

nachgewiesen sind. Die Anmeldung geplanter Maßnahmen war bis Ende Februar 2024 mög-

lich. und die Maßnahmen müssen bis spätestens Mai 2028 abgeschlossen sein. 

Die Stadt Pinneberg hat im Rahmen des G9-Förderprogramms Förderanträge für die Theodor-

Heuss-Schule (THS) und die Johannes-Brahms-Schule (JBS) gestellt. Für die JBS wurde ein 

konkreter Mehrbedarf festgestellt. Die genaue Höhe der Fördergelder wurde jedoch zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch nicht abschließend durch das Ministerium beziffert. Im Fall der THS hat 

das Ministerium mitgeteilt, dass zwar grundsätzlich ein erhöhter Raumbedarf aufgrund der 

Schülerzahlen festgestellt werden konnte, die geltend gemachten Nutzungen der betreffenden 

Räume jedoch nicht unter die anerkennungsfähigen Ausnahmetatbestände gemäß Nr. 4.3 der 

Richtlinie (über die Gewährung von Ausgleichsleistungen an kommunale Träger von Gymna-

sien zur Kompensation des durch die Umstellung von G8 auf G9 ausgelösten finanziellen 

Mehrbedarfs) fallen. Dabei handelt es sich um Räume, die zwischenzeitlich zu Zwecken der 

Oberstufe, der Arbeitsgemeinschaften, der Berufsorientierung oder als Fachraum für Darstel-

lendes Spiel umgewidmet wurden. Diese Nutzungen gelten nicht als anerkennungsfähige 

Nachnutzungstatbestände. Denn nach Rückführung dieser Räume in eine Nutzung für den 

regulären Unterricht in der Sekundarstufe I könnte der geltend gemachte Bedarf vollständig 

abgedeckt werden. Auch zu kleinen Unterrichtsräumen begründen keinen förderfähigen Tat-

bestand, da die Planung und Bereitstellung funktionaler und ausreichend großer Schulge-

bäude und -anlagen gemäß §§ 47 und 48 Abs. 1 Nr. 2 SchulG eine pflichtige Selbstverwal-

tungsaufgabe der Kommune darstellt, die die Stadt Pinneberg eigenverantwortlich zu erfüllen 

hat. 

Parallel zur G9-Förderung besteht ein weiteres bedeutendes Förderinstrument, das Investiti-

onsprogramm Ganztagsausbau. Dieses Bundesprogramm unterstützt Länder und Kommunen 

beim Aufbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder. Schles-

wig-Holstein stehen hierfür ca. 93 Millionen Euro zur Verfügung. Die Zuwendungen erfolgen 

als Projektförderung mit einer Förderquote von bis zu 85 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-

gaben. Förderfähig sind Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Sanierungen, die 
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Ausstattung der Räume sowie investive Begleitmaßnahmen, etwa im Bereich der Digitalisie-

rung oder Möblierung. 

Auch in Pinneberg stellt der Ganztagsausbau eine zentrale Aufgabe dar. Die Schaffung ge-

eigneter Raumangebote erfordert eine gezielte Planung. Insbesondere unter Berücksichtigung 

des Prinzips der Doppelraumnutzung, wonach Räume sowohl vormittags für den Unterricht 

als auch nachmittags für die Betreuung eingesetzt werden sollen. Nur durch die effiziente Nut-

zung vorhandener und geplanter Räume lassen sich die Förderkriterien erfüllen und nachhal-

tige Lösungen realisieren. 

Beide Programme geben der Stadt Pinneberg konkrete finanzielle Unterstützung zur Verbes-

serung der Bildungsinfrastruktur. Der Zugang zu den Mitteln ist allerdings an detaillierte Nach-

weise, sorgfältige Planung und fristgerechte Antragstellung gebunden. 

 

5.4. Schuleinzugsgebiete 

 

In der Stadt Pinneberg ist die Festlegung von Schuleinzugsgebieten ein zentrales Instrument 

zur Sicherstellung eines geordneten und gerechten Schulzugangs für alle schulpflichtigen Kin-

der. Grundlage hierfür ist § 24 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG), wonach 

die Eltern im Rahmen der von der Schulaufsichtsbehörde festgelegten Aufnahmekapazitäten 

eine Auswahl unter den vorhandenen Grundschulen treffen können (§ 24 Abs. 1 SchulG). 

Kann die gewünschte Schule jedoch aufgrund fehlender Aufnahmemöglichkeiten nicht be-

sucht werden, greift die Regelung des § 24 Abs. 2 SchulG. In diesem Fall ist die zuständige 

Schule aufnahmeverpflichtet. Zuständig ist dabei grundsätzlich eine Schule des Schulträgers 

also der Stadt Pinneberg, in dessen Gebiet das schulpflichtige Kind seinen Wohnsitz hat. 

Um eine vollständige Erfassung aller schulpflichtigen Kinder zu gewährleisten und zugleich 

eine gerechte sowie kapazitätsorientierte Verteilung auf die Grundschulen sicherzustellen, ist 

die Festlegung von Schuleinzugsbereichen erforderlich. Die Stadt Pinneberg hat daher für jede 

ihrer Grundschulen einen spezifischen Einzugsbereich definiert. Diese Einzugsbereiche rich-

ten sich nach straßengenauen Zuweisungen, sodass klar nachvollzogen werden kann, welche 

Schule für welche Wohnadresse zuständig ist (siehe Abbildung). 
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Die Festlegung der Schuleinzugsbereiche erfolgt in enger Abstimmung mit dem Schulaus-

schuss und der Schulaufsichtsbehörde (Schulamt des Kreises Pinneberg). Sie basiert auf ver-

schiedenen Faktoren, insbesondere auf der demografischen Entwicklung in den einzelnen 
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Stadtteilen, der Schülerzahlenentwicklung sowie den verfügbaren Kapazitäten der jeweiligen 

Grundschulen. Um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können, etwa bei starkem Zuzug 

in bestimmten Wohngebieten oder strukturellen Anpassungen der Schulstandorte, ist es mög-

lich, dass einzelne Straßenzüge neu zugeordnet und in einen anderen Schuleinzugsbereich 

verschoben werden müssen. 

Durch die Einhaltung dieser Struktur wird gewährleistet, dass alle Kinder unabhängig von ihrer 

individuellen Schulwahl eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Beschulung erhalten können. 

Gleichzeitig dient das System der Einzugsgebiete der Stadt Pinneberg als Grundlage für eine 

planbare und verlässliche Schulentwicklungsplanung. 

 

5.5. Bebauungspläne 

 

Im Zuge der neuen Schulbauplanung der Stadt Pinneberg ist davon auszugehen, dass an 

nahezu allen bestehenden Schulstandorten Anpassungen an geltenden Bebauungsplänen er-

forderlich werden bzw. neue Bebauungspläne aufzustellen sind. Hintergrund ist, dass bauliche 

Erweiterungen, Neu- oder Ersatzbauten sowie die Anpassung schulischer Freiflächen vielfach 

über den aktuell durch geltende Bebauungspläne gesteckten Rahmen hinausgehen. 

Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) ist die planungsrechtliche Zulässigkeit 

von Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 BauGB zu beurteilen. 

Für größere oder komplexe Vorhaben wie Schulneubauten und -erweiterungen ist in der Regel 

ein qualifizierter Bebauungsplan erforderlich (§ 30 Abs. 1 BauGB). Dieser schafft mit seinen 

Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücks-

flächen sowie ggf. zu öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen eine verbindliche Grundlage für 

die Baugenehmigung. 

Gemäß § 29 BauGB sind Schulbauten planungspflichtige Vorhaben, wenn sie eine boden-

rechtliche Relevanz aufweisen, was insbesondere bei neuen Baukörpern, größeren Erweite-

rungen oder Veränderungen der Erschließung regelmäßig gegeben ist. Insofern bildet der Be-

bauungsplan das zentrale Steuerungsinstrument zur planungsrechtlichen Sicherung und Ent-

wicklung von Schulstandorten. 

Das Verfahren zur Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans gliedert sich gemäß dem 

BauGB in mehrere Schritte: 

1.  Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 S. 2BauGB):  
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Der Beginn des Bauleitplanverfahrens erfolgt mit dem formalen Beschluss der Stadt Pinne-

berg, einen Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern. Dieser wird ortsüblich bekannt ge-

macht und eine Planungsanzeige an die Landesplanungsbehörde (§ 11 Abs.1 Landespla-

nungsgesetz) geschickt. 

 

2.  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 1, § 4 

Abs. 1 BauGB):  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung werden sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch re-

levante Behörden und Fachstellen über die Planungsabsichten informiert und zur Stellung-

nahme aufgefordert. In dieser Phase erfolgt auch schon eine Darstellung der vermuteten Um-

weltauswirkungen der Planung sowie des geplanten Untersuchungsumfangs im Rahmen der 

Umweltprüfung. 

Die gewonnenen Anregungen dienen als Material der Politik und der Verwaltung zur Mei-

nungsbildung und stellen eine wichtige Säule bei der Diskussion um Planungsinhalte dar. Sie 

sind daher primär an den Planverfasser gerichtet und nicht als anfechtbarer Verwaltungsakt 

zu verstehen. 

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wird das städtebauliche und landschafts-

planerische Grobkonzept überarbeitet. Unter Umständen muss der Planentwurf durch die vor-

gebrachten Anregungen erheblich überarbeitet werden. In diesem Fall wird die frühzeitige Be-

teiligung jedoch nicht wiederholt, da eine weitere Bürgerbeteiligung in Form einer Veröffentli-

chung im Internet noch zu einem späteren Zeitpunkt folgt, so dass Änderungen des Planent-

wurfs von den Bürgerinnen und Bürgern eingesehen werden können. Dies frühzeitige Beteili-

gung der Öffentlichkeit ist besonders im Kontext von Schulbauvorhaben wichtig, um Belange 

des Immissionsschutzes, der Verkehrsanbindung oder des Naturschutzes frühzeitig einfließen 

zu lassen. 

 

3.  Ausarbeitung des Planentwurfs und Durchführung der Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB): 

Basierend auf den Rückmeldungen wird der Planentwurf erstellt und für die Dauer eines Mo-

nats öffentlich ausgelegt. Hier können nochmals Stellungnahmen abgegeben werden. 

 

4.  Abwägung und Satzungsbeschluss (§ 1 Abs. 7 und § 10 BauGB):  
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Die eingegangenen Stellungnahmen werden untereinander und gegeneinander abgewogen. 

Nach Abschluss der Abwägung beschließt die Ratsversammlung den Bebauungsplan als Sat-

zung. Damit erlangt er Rechtskraft. 

 

Im Kontext der Schulbauplanung in Pinneberg dient das Bebauungsplanverfahren nicht nur 

der rechtlichen Absicherung der Baumaßnahmen, sondern auch der frühzeitigen Abstimmung 

mit städtebaulichen Zielen, verkehrlicher Erschließung, Schulwegsicherheit, Lärmschutz so-

wie der Integration von Grün- und Sportflächen. 

Insgesamt stellt das Verfahren zur Anpassung bzw. Neuaufstellung von Bebauungsplänen ein 

zentrales Element der integrierten Schulentwicklungs- und Bauleitplanung in Pinneberg dar. 

Es gewährleistet nicht nur rechtliche Planungssicherheit, sondern ermöglicht zugleich eine 

nachhaltige, stadtverträgliche und zukunftsorientierte Entwicklung der Schulstandorte. 

 

6. Schulen in Pinneberg 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Schulen vorgestellt und die geplanten Baumaßnahmen 

näher erläutert. Hierbei wird auch das jeweilige geschätzte Investitionsvolumen sowie die be-

nötigte Zeitspanne benannt. 

 

6.1. Hans-Claussen-Schule 

 

Die Hans-Claussen-Schule liegt im nördlichen Stadtteil der Stadt Pin-

neberg. Die Bevölkerungsstruktur dieses Stadtteils ist sehr durch-

mischt. Im Einzugsgebiet der Hans-Claussen-Schule leben zusätzlich 

viele Familien mit Migrationshintergrund. Aus diesen Bedingungen ent-

steht eine große Heterogenität in der Schülerschaft und die Herausfor-

derung einer inklusiven Beschulung.  

Die Hans-Claussen-Schule ist eine verlässliche überwiegend dreizügige Grundschule mit zur-

zeit ca. 290 Schülerinnen und Schülern, die in 14 Regelklassen beschult werden. Seit dem 

01.08.2021 ist die Schule zudem auch Offene Ganztagsschule. Der Offene Ganztag befindet 

sich zurzeit in der Trägerschaft der dhb – dasein, helfen, bewegen gGmbH.  
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